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Linguistik / Language Sciences (M.A.) 

 

 

 

Modulkenn 

 

 

Datum / Version der 
Modulbeschreibung Version: 08.11.2023 

 

 1 ANGABEN ZUM MODUL 

1a Modulkennziffer  MA-P 

1b 
Modultitel  
(deutscher Titel) Modul Masterarbeit (inklusive Kolloquium) 

1c Modultitel 
(englische Übersetzung) 

Module Master Thesis (including colloquium) 

1d Credit Points 30 

1e Modulverantwortliche(r) Christel Stolz 

1f Modultyp  Pflichtmodul 

1g Modulnutzung  MA Language Sciences 

1h 
Anbietende  
Organisationseinheit 

FB 10 

1i 
Empfohlene inhaltliche  
Voraussetzungen 

Voraussetzung zur Anmeldung der Masterarbeit (inkl. Kolloquium) ist der Nachweis von 
mindestens 72 CP. 

1j Lerninhalte (deutsch) Wechselnd je nach Thema der Abschlussarbeit 

 
Lerninhalte  

(Übersetzung englisch) 
Alternating depending on the topic of the thesis 

1k 
Lernergebnisse/ 
Kompetenzen 

Die Studierenden können eine wissenschaftliche Fragestellung unter Einhaltung vereinbarter 
wissenschaftlicher Praktiken und Standards selbstständig bearbeiten. 

MA-P / Modul Masterarbeit (inklusive 
Kolloquium) 

Modulkennziffer /  
Modultitel 
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Lernergebnisse/ 
Kompetenzen 

(Übersetzung englisch) 

Students are able to work on an academic research question independently while adhering to 
agreed scientific standards and good practices. 

1l 
Workloadberechnung 

(a: Berechnung Präsenzzeit 
und Arbeitsstunden) 

 
Die Gesamtsumme der Präsenz- und Arbeitsstunden des Moduls wird zum Abschluss der 
Detailangaben  a) bis c) gesondert angegeben. 
 
a) Detailberechnung:  
    SWS / Präsenzzeit /Arbeitsstunden pro Lehrveranstaltungsart im Modul 
 

 Anzahl  Anzahl  Anzahl  

☐       Vorlesung(en) mit jeweils        SWS mit 
insgesamt       Stunden Präsenzzeit 

☐       Seminar(en) mit jeweils        SWS mit       Stunden Präsenzzeit 

☐       Übung(en) mit jeweils                      SWS mit 
insgesamt          Stunden Präsenzzeit 

☐       Praktikum/Praktika mit         insgesamt 
Arbeitsstunden   

☐       Begleitseminar(en) mit jeweils           SWS mit       insg. Stunden 
Präsenzzeit 

☐       Laborpraktikum/-praktika mit je       SWS mit       insg. Stunden 
Präsenzzeit 

☐       Tutorium/Tutorien mit       insg. Stunden 
Präsenzzeit 

  

☐       Exkursion(en) mit jeweils       
SWS mit 
insgesamt       Arbeitsstunden 

 
☒              sonstige Lehrveranstaltung (z.B. Blockveranstaltungen), und zwar: 

Begleitworkshop 

mit je   1 SWS / mit insgesamt   14 Stunden ☐  Präsenzzeit     ☐  Arbeitsstunden 

= Summe der Präsenzzeit und Arbeitsstunden:  

 14 

 
 

 

Workloadberechnung  

(b: Vor- und Nachbereitung/ 
Selbststudium) 

b) Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen bzw. Selbststudium 

= Summe der Arbeitsstunden: 

76 
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Workloadberechnung  

(c: Prüfungsvorbereitung etc.) 

c) Prüfungsvorbereitung (ggf. inkl. Prüfungsdurchführung) 

  = Summe der Arbeitsstunden:  

810 

 
Workloadberechnung  

(Gesamtsumme a—c) 

Gesamtsumme der Präsenz- und Arbeitsstunden a) bis c) im Modul: 
900 

1m 

Darstellung  
der Auswahl-
möglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen  
im Modul 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen? 

NEIN 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen 

 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  

☒   Deutsch ☒   Englisch ☐   Spanisch ☐   Französisch 

☐   Sonstige, und zwar: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 

1o Häufigkeit  

(Turnus für Lehrangebot des Moduls) z.B.: WS, jährl. Oder SoSe, jährl. Oder WS und SoSe etc. 

Sonstiges und zwar 

Immer im SoSe, bei ausreichend Nachfrage zusätzlich im WiSe 

1p Dauer 
einsemestriges Modul 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1q Literatur (Fakultativ) In Absprache mit der Person, die die Masterarbeit betreut, festzulegen. 

1r 
Sonstige Angaben  
zum Modul (Fakultativ) Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

2 ANGABEN ZUR MODULPRÜFUNG (siehe dazu auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

☐  Modulprüfung (MP, eine Studien- oder Prüfungsleistungen) 

☐  Kombinationsprüfung (KP, mehrere Studien- oder Prüfungsleistungen 

☒  Teilprüfung (TP, mehrere Studien- oder Prüfungsleistungen; getrennt ausgewiesen) 
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2b 
Leistungen  

(Benennung nach Art und 
Anzahl) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter Bestandteil einer MP/KP/TP) 
SL  =  Studienleistung (unbenoteter Bestandteil einer MP/KP/TP) 
PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT BPO bzw. MPO 2010) 

☒   PL  |   2 ☒   SL  |   1 ☐   PVL  |  Begründung 

Ggf. weitere Erläuterungen zu den Prüfungs- und Studienleistungen: 

Die Prüfung ist eine Kombinationsprüfung und besteht aus drei Teilen: der unbenoteten 
Teilnahme am Begleitworkshop (mit mündlichem Referat; 3 CP) sowie der benoteten 
Masterarbeit und einer benoteten mündlichen Einzelprüfung (insg. 27 CP). 

SL 1: Teilnahme am Begleitseminar mit mündlichem Referat 

PL 1: Masterarbeit 

PL 2: Kolloquium (mündliche Einzelprüfung) 
 

2c 

Anteil der einzelnen 
Prüfungsleistungen an 
der Modulnote  

(nur bei KP auszufüllen)  

PL 1:  Masterarbeit: zwei Drittel 

PL 2:  Kolloquium (mündliche Einzelprüfung): ein Drittel 

PL 3:  Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

PL 4:   Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Sonstige Anmerkungen: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

2d 
Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO  
bzw. AT MPO 2010) 

☐   Hausarbeit ☐   Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) ☒   Referat, mündlich 

☐   Klausur ☐   Gruppenprüfung, mündlich ☐   Referat mit schriftlicher Ausarbeitung 

☐   Portfolio ☐   Projektbericht ☐   Bachelorarbeit 

☐   Praktikumsbericht ☒   Kolloquium/Colloquium ☒   Masterarbeit 

☐   Sonstiges, und zwar: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 

2e Prüfungssprache(n) 

☒   Deutsch ☒   Englisch ☐   Spanisch ☐   Französisch 

☐   Sonstige, und zwar: 

Die Masterarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache angefertigt. Der 
Prüfungsausschuss kann auf Antrag andere Sprachen zulassen, sofern die Betreuung und 
Bewertung gewährleistet sind. 

 

 


